
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1954/7/1 3Ob443/54,
3Ob86/55, 9ObA14/87

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.07.1954

Norm

ZPO §411 Aa

Rechtssatz

Identität der Sache ist dann vorhanden, wenn das Rechtsverhältnis, welches entschieden wurde, dem Inhalt und dem

Entstehungsgrund nach gleich ist mit dem neu geltend gemachten Rechtsverhältnis. Wird derselbe Anspruch jedoch

auf Grund eines anderen Sachvorbringens geltend gemacht, als dem Gerichte im Vorprozess bei Schluss der

Verhandlung erster Instanz vorlag, dann steht die Rechtskraft des Urteiles im Vorprozess dieser Geltendmachung nicht

im Wege.
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Ähnlich

9 ObA 14/87
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Beisatz: § 48 ASGG (T1)
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